                                                                                                                             vom Kirchgemeinderat


W a h l v o r s c h l a g   i m   l a n d e s k i r c h l i c h e n   W a h l b e z i r k
Für die Wahl in die XV. Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs

schlägt der Kirchgemeinderat der Ev.-Luth. Kirchgemeinde  ………………………………………………………

vor:

	*Herrn/Frau             ___________________________________________________

                                                                           (Name, Vorname)
Beruf                        ___________________________________________________

Kirchliche Tätigkeit ___________________________________________________

                                           (Nennung der *hauptamtlichen/ehrenamtlichen Beschäftigung

                                                       bei einer *kirchlichen/diakonischen Einrichtung)
geboren am              ___________________________________________________

Anschrift                  ___________________________________________________

(Straße, PLZ, Wohnort)




........................, den ... ... 2011

.................................................




.................................................

Vorsitzende/r des Kirchgemeinderates




Weiteres Mitglied des Kirchgemeinderates

Hinweise: 

1. Wahlvorschläge können von jedem Kirchgemeinderat einer Kirchgemeinde aus dem Bereich der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche für die Personengruppe der Werke-Synodalen im landeskirchlichen Wahlgang abgegeben werden. Eine Unterstützung ist nicht erforderlich.

2. Der Wahlvorschlag muss mit der Erklärung *des/der Vorgeschlagenen bis spätestens 24. Juni 2011 an den landeskirchlichen Wahlbeauftragten zugeleitet werden (siehe Anlage 1). Für die Fristwahrung gilt das Datum des Einganges bei der Geschäftsadresse des landeskirchlichen Wahlbeauftragten.

3. Alle fristgerecht beim landeskirchlichen Wahlbeauftragten eingegangenen und von ihm nach Prüfung zugelassenen Wahlvorschläge trägt dieser in die Wahlvorschlagsliste für den Wahlgang im landeskirchlichen Wahlbezirk ein.

4. Der/Die Vorschlagende und der/die Vorgeschlagene werden schriftlich über die Aufnahme in die Wahlvorschlagsliste informiert.
5. Eine Mehrfachbewerbung, auch als Kandidat im Wahlkreis (z. B. als Gemeinde-, Pastoren- oder Mitarbeiter-Synodale/r), ist nicht zulässig.
Anlage 1 zum Wahlvorschlag

Inhalt des Gelöbnisses einer/s Synodalen

(nach § 1 Abs. 3 des Wahlgesetzes)
	Bei der Einführung als*Synodale/r wird der Bezug zu folgendem biblischen Gedanken unterstrichen:

Wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied, und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist.

Römer 12,4-6

Der Landesbischof wird danach folgende Frage an Sie richten:

Wollt ihr euer Amt als Synodale führen in der Bindung an das Evangelium Jesu Christi, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und im Bekenntnis der evangelisch-lutherischen Kirche bezeugt ist, und seid ihr bereit, Verantwortung zu übernehmen für den Gottesdienst, für die diakonischen und missionarischen Aufgaben, für Lehre, Leben und Ordnung der Kirche, so tretet herzu, reicht mir die Hand und antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe.


Erklärung

Ich bin bereit, mich in die XV. Landessynode als
*Werke-Synodale/r 

wählen zu lassen und das Gelöbnis nach § 1 Abs. 3 des Wahlgesetzes abzulegen.

Ich erkläre, dass eine Mehrfachbewerbung – Bewerbung zu einer anderen Personengruppe innerhalb eines Wahlkreises (als Gemeinde-, Pastoren- oder Mitarbeiter-Synodale/r) – von mir nicht vorliegt.

Ort                                          Datum                              Unterschrift *der/des Vorgeschlagenen
* Nichtzutreffendes bitte streichen oder in Datei löschen.
* Nichtzutreffendes bitte streichen oder in der Datei löschen


